
Anlage zur Klage gegen Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH 
 
 

Es werden Unterlassungsanträge bezüglich nachfolgender verbraucherschutzwidriger 
Praktiken geltend gemacht: 

 

zu unterlassen,  

 

im Rahmen geschäftlicher Handlungen in Bezug auf Messstellenbetriebsverträge gegenüber 

Verbraucher:innen auf der Webseite www.mitnetz-strom.de als grundzuständiger 

Messstellenbetreiber Preisinformationen zur Verfügung zu stellen oder stellen zu lassen, in 

denen Verbraucher:innen über das einmalige Entgelt für den Einbau eines intelligenten 

Messsystems auf Kundenwunsch wie folgt informiert werden: 

 

 

Zusatzleistungen im Sinne 

von § 34 Abs. 2 MsbG 

 

€ je Messlokation und Jahr 

 Netto Brutto 

Nr. 1 Einbau auf Kundenwunsch*1: 

 

  

iMSys – Verbrauch > 3.000 kWh/a ≤ 6.000 Wh/a 

 

541,06 643,86 

iMSys – Verbrauch ≤ 3.000 kWh/a 

 

 

742,74 883,86 

*1 Der Preis wird einmalig berechnet   

 

http://www.mitnetz-strom.de/











